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Resolution 2641 (2022) 

verabschiedet auf der 9084. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 30. Juni 2022 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seiner Präsident-

schaft betreffend die Demokratische Republik Kongo, 

in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-

keit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Demokratischen Republik Kongo sowie 

aller Staaten in der Region und unter Betonung der Notwendigkeit, die Grundsätze der 

Nichteinmischung, der guten Nachbarschaft und der regionalen Zusammenarbeit uneinge-

schränkt zu achten, 

Kenntnis nehmend von dem Schlussbericht (
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 Kenntnis nehmend von dem Urteil des Militärgerichtshofs der ehemaligen Provinz 

Kasaï-Occidental vom 29. Januar 2022 und von den Anstrengungen, die für Rechtsverstöße 

Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, erneut darauf hinweisend, dass die Regierung 

der Demokratischen Republik Kongo die Tötung der zwei Mitglieder der Sachverständigen-

gruppe und der vier kongolesischen Staatsangehörigen, die sie begleiteten, umfassend un-

tersuchen und die Tatverantwortlichen vor Gericht stellen muss, unter Begrüßung der als 

Folgemechanismus bekannten Arbeit des Teams der Vereinten Nationen, das in Abstimmung 

mit den kongolesischen Behörden zur Unterstützung ihrer Ermittlungen entsandt wurde, und 

ferner ihre fortgesetzte Kooperation begrüßend, 

 betonend, wie wichtig die Verbesserung der sicheren und wirksamen Verwaltung, 

Lagerung und Sicherung von Waffen- und Munitionsbeständen ist, unter anderem um die 

Gefahr der Umleitung von Ausgangsmaterialien für behelfsmäßige Sprengvorrichtungen zu 

bewaffneten Gruppen zu mindern, 

 betonend, dass die mit dieser Resolution verhängten Maßnahmen keine nachteiligen 

humanitären Folgen für die Zivilbevölkerung der Demokratischen Republik Kongo haben 

sollen, 

 feststellend, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo nach wie vor 

eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. 
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Lagerung, Überwachung und Sicherung der nationalen Waffen- und Munitionsbestände und 

z
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Anlage A  
 

 Alle Arten von Waffen mit einem Kaliber von bis zu 14,5 mm und zugehörige Munition; 

 Mörser mit einem Kaliber über 82 mm und zugehörige Munition; 

 Granaten- und Raketenabschussgeräte mit einem Kaliber von bis zu 107 mm und zuge-

hörige Munition; 

 tragbare Flugabwehrsysteme (MANPADS); 

 Panzerabwehrlenkflugkörpersysteme. 


